
 

 

 

Stadt Hungen 

  

 Vorlage-Nr.: 2013/236  

 

Betreff: Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der 
Kindergartengebührensatzung 
hier: 2. Änderung 
 

Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 

15 Kinder, Jugendliche und 

Senioren 

Frau Hoffmann  25.11.2013 

 
  

Beteiligung anderer Fachbereiche erforderlich ?  nein  ja 

Fachbereich 
Datum, Unterschrift 
Fachbereichsleiter/in 

FB 1 - Zentrale Dienste  

FB 2 - Bürgerdienste  

FB 3 - Technische Dienste  

  

Beteiligung Personalrat erforderlich ?  nein  ja 
  

Beteiligung Frauenbeauftragte erforderlich ?  nein  ja 
  

 
  

Finanzielle Auswirkung?   nein  ja 
  

Haushaltsmittel vorhanden ?  nein  ja 

 

Datum, Unterschrift Fachbereichsleiter Zentrale Dienste 

  

Kostenstelle / Sachkonto  

Investitionsnummer  

  

Entstehen Folgekosten ?  nein  ja     wenn ja, Anlage ist beigefügt 
  

 
 

 
Sonstige Hinweise (z.B. zum Verfahren) 

 

 

 

 
 

 Unterschrift Verfasser/in 

 
Unterschrift Fachbereichsleiter/in 

 
Unterschrift Bürgermeister 
 
 

 

 

 01/2012-FB 1 
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Betreff: Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der 
Kindergartengebührensatzung 
hier: 2. Änderung 

Anlage(n): 2013_236 Anlage1 Entwurf Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten in 
der Stadt Hungen 
2013_236 Anlage2 Entwurf Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten der Stadt Hungen 

Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 

15 Kinder, Jugendliche und 

Senioren 
Frau Hoffmann  25.11.2013 

 

Beratungsfolge Termin Status 

Magistrat 03.12.2013 nichtöffentlich beschließend 

Ausschuss für Kultur und Soziales 17.12.2013 öffentlich beschließend 

Haupt- und Finanzausschuss 17.12.2013 öffentlich beschließend 

Stadtverordnetenversammlung 19.12.2013 öffentlich beschließend 

 
 

Beschluss: 

Es wird beschlossen, der vorliegenden 2. Änderung der Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten der Stadt Hungen und der vorliegenden 2. Änderung der 
Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Hungen 
zuzustimmen. 
Die 2. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Hungen 
und die 2. Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten der Stadt Hungen tretten am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Sach- und Rechtslage: 

Die Errichtung eines Wald-/Naturkindergartens in der Kernstadt Hungen wurde am 4. Juli 
2013 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Zum damaligen Zeitpunkt 
wurden die Satzungen nur für eine Halbtagsbetreuung ab 1. August 2013 beschlossen. 
Aufgrund der wenigen zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Anmeldungen wurde die 
Umsetzung verschoben. 
 
Am 3. März 2014 soll diese Einrichtung nun für 20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren ihre Tore 
auf dem Gelände des Erlebnishofes Hungen öffnen. 
 
Derzeit liegen der Verwaltung 13 verbindliche Anmeldungen vor. Der Beginn der Betreuung 
beginnt zwischen 2014 und 2016. 
 
Das Konzept dieses Kindergartens legt verstärkt seine Schwerpunkte auf das Leben in, für 
und mit der Natur sowie die ‘Tiergestützte Pädagogik‘. Diese baut auf den Erfahrungen der 
‘Tiergestützten Therapie‘ auf und nutzt ganz gezielt die positive Wirkung von Tieren bei der 
Erziehung und Bildung. 
 
Die Betreuung der Kinder soll nun wie in den anderen Hungener Kindergärten auch als 
Ganztagseinrichtung erfolgen. Dies erfolgt um dem Bedarf nach längeren Betreuungszeiten 
gerecht zu werden. In der Zeit von 7.30–12.30 Uhr ist der Kindergarten Montag-Freitag 
geöffnet, ein Ganztagesplatz steht Montag-Donnerstag 7.30–16.00 zur Verfügung, Freitag 
bis 15.00 Uhr. Weitere Möglichkeiten einer flexiblen Betreuung können bei der Anmeldung 
abgeklärt werden. 
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Aufgrund der Rückmeldungen der Eltern wird bereits ab März 2014 eine Ganztagsbetreuung 
auf dem Erlebnishof realisiert. Das Mittagessen soll im Seniorenwohnheim (Altenheim) 
eingenommen werden.  
 
Für diese Realisierung ist die Änderung der Kindergartensatzung mit Gebührensatzung 
erforderlich. 
 
Parallel zur Änderung der Satzungen wird die Betriebserlaubnis beim Landkreis Gießen 
beantragt. 
 




